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§38
Datenerhebung 

durch den Einsatz von Personen, 
deren Zusammenarbeit mit der Polizei 

Dritten nicht bekannt ist
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch 

den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der 
Polizei Dritten nicht bekannt ist,

1. über die in den §§ 6 und 7 genannten und unter den Vor
aussetzungen des § 9 über die dort genannten Personen, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen, daß von diesen Personen Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begangen werden sollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung 
zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erfor
derlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Per
sonen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine 
Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können.

(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit 
der Polizei Dritten nicht bekannt ist, darf nur durch den Lei
ter der Dienststelle oder einen von ihm Beauftragten ange
ordnet werden.

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, 
sind nach Abschluß der Maßnahme hierüber durch die Polizei 
unverzüglich zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Datenerhebung erfolgen kann. Eine Unter
richtung über den Einsatz von Personen, deren Zusammen
arbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, kann unter
bleiben, wenn der weitere Einsatz dieser Personen oder Leib 
oder Leben einer Person dadurch gefährdet wird. Eine Un
terrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen des
selben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfah
ren gegen den Betroffenen eingeleitet worden ist.

§39

Datenerhebung durch den Einsatz 
Verdeckter Ermittler

(1) Die Polizei kann durch einen Angehörigen, der unter 
einer ihm verliehenen, auf unbestimmte Zeit angelegte Le
gende eingesetzt wird (Verdeckter Ermittler), personenbezo
gene Daten über die in den §§ 6 und 7 genannten und andere 
Personen erheben, wenn

1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begangen werden sollen, und dies 
zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erfor
derlich ist.

(2) Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der 
Legende unerläßlich ist, dürfen entsprechende Urkunden her
gestellt oder verändert werden. Ein Verdeckter Ermittler 
darf unter der Legende zur Erfüllung seines Auftrages am 
Rechtsverkehr teilnehmen.

(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende mit 
Einverständnis des Berechtigten dessen Wohnung betreten. 
Das Einverständnis darf nicht durch ein über die Nutzung 
der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts 
herbeigeführt werden. Im übrigen richten sich die Befugnisse 
eines Verdeckten Ermittlers nach diesem Gesetz oder ande
ren Rechtsvorschriften.

(4) Der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers darf nur durch 
den Leiter der Dienststelle angeordnet werden.

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, 
sind nach Abschluß des Einsatzes eines Verdeckten Ermitt
lers hierüber durch die Polizei unverzüglich zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme er
folgen kann. Eine Unterrichtung kann unterbleiben, wenn

dadurch der weitere Einsatz des Verdeckten Ermittlers oder 
Leib oder Leben einer Person gefährdet wird. Eine Unter
richtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen dessel
ben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
gegen den Betroffenen eingeleitet worden ist.

§40
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, insbesondere 
die Personalien einer Person sowie Kennzeichen des von ihr 
benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges, zur Polizei
lichen Beobachtung in einer Datei speichern (Ausschreibung 
zur Polizeilichen Beobachtung), wenn

1. die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr bisher 
begangenen Straftaten erwarten läßt, daß sie auch künftig 
Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person 
Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird, und 
dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Staftat erfor
derlich ist.

(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des von ihr 
benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges können Erkennt
nisse über das Antreffen sowie über Kontakt- und Begleit
personen und mitgeführte Sachen an die ausschreibende Po
lizeidienststelle übermittelt werden.

(3) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung darf 
nur durch den Richter angeordnet werden. Die Anordnung ist 
auf höchstens ein Jahr zu befristen. Eine Verlängerung um 
nicht mehr als jeweils ein Jahr ist zulässig, soweit die Vor
aussetzungen des Absatzes 1 weiterhin vorliegen. Spätestens 
nach Ablauf von jeweils 0 Monaten ist von der ausschrei
benden Polizeidienststelle zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für die Anordnungen noch bestehen. Das Ergebnis dieser Prü
fung ist aktenkundig zu machen.

(4) Der Betroffene ist nach Beendigung der Ausschreibung 
zur Polizeilichen Beobachtung durch die Polizei über die Aus
schreibung und die Löschung zu unterrichten, sobald dies 
ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. 
Die Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsver
fahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden ist.

§41
Datenspeicherung, -Veränderung und -nutzung

(1) Die Polizei kann rechtmäßig erlangte personenbezogene 
Daten in Akten oder Dateien speichern und verändern sowie 
sonst nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben er
forderlich ist.

(2) Die Nutzung personengebundener Daten ist nur zu dem 
Zweck zulässig, zu dem die Polizei die Daten erlangt hat. 
Die Nutzung zu einem anderen polizeilichen Zweck ist zu
lässig, soweit die Polizei die Daten zu diesem Zweck erheben 
dürfte.

(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten, die im Rah
men von Ermittlungsverfahren über Personen gewonnen 
wurden, die verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben, 
in Dateien speichern und verändern sowie sonst nutzen, so
weit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten er
forderlich ist.

(4) Die Dauer der Speicherung ist auf das, er forderliche Maß 
zu beschränken. Sie darf 3 Jahre nicht überschreiten. Nach 
jeweils einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten 
Speicherung, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Ab
satz 1 noch vorliegen; die Entscheidung trifft der Leiter der 
Dienststelle der Polizei oder ein von ihm Beauftragter. Spei
cherungsdauer und Prüfungstermine für Daten nach Absatz 3 
dürfen; bei Erwachsenen zehn und bei Jugendlichen fünf 
Jahre nicht überschreiten.

(5) Werden Bewertungen in Dateien gespeichert, muß fest
stellbar sein, bpi welcher Stelle die Unterlagen geführt wer
den, die der Bewertung zugrunde liegen.


